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I.	 Einführung

Da ausländische Gerichtsentscheidungen aufgrund des 
Prinzips der staatlichen Souveränität nicht automatisch 
im Inland anerkannt werden müssen, drohen bei Fehlen 
einheitlicher internationaler Regelungen kostspielige Pa­
rallelverfahren und erhebliche Rechtsunsicherheiten für 
die Betroffenen. Diese Problematik wird bereits seit über 
hundert Jahren intensiv diskutiert, jedoch waren die Be­
strebungen für ein weltweites Abkommen lange Zeit er­
folglos. Das Haager Übereinkommen vom 30. Juni 2005 
über Gerichtsstandsvereinbarungen (hiernach HGvÜ1)2 
kann als kleinster gemeinsamer Nenner eines über hundert 
Jahre andauernden Bestrebens bezeichnet werden, die in­
ternationale gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Gerichtsurteile weltweit 
zu harmonisieren.3 Die Schwierigkeit der Verhandlungen 
lag vor allem darin, dass Juristen aus unterschiedlichen 
Rechtskreisen eine konsensfähige Vorlage erarbeiten 
mussten, die grundsätzlich unterschiedliche Ansätze kann­
ten. Der Unterschied in den Ansätzen war deutlich spür­
bar: Das Common-Law-Regime auf der einen Seite, das 
auf universeller Zuständigkeit und flexiblen Regeln für die 
Zustellung ausserhalb der Gerichtsbarkeit basiert und mit 
der weitreichenden Doktrin des forum non conveniens ge­
koppelt ist, stand im starken Kontrast zum dirigistischen 
kontinentaleuropäischen Regime, das auf klar definierten 

1	 Gängige Abkürzungen waren bis anhin auch HGÜ oder GestÜ, der 
Bundesrat hat sich aber auf diese Abkürzung festgelegt. 

2	 Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über Gerichtsstandsvereinba­
rungen (SR 0.275.21).

3	 Dirk Trüten, Die Schweiz im europäischen und internationalen zi­
vilprozessualen Rechtstraum – Stand und Perspektiven, Zeitschrift 
für Europarecht 8/2023, 2 ff., 5 f.

Am 1. Januar 2025 ist das Haager Übereinkommen über Gerichts-
standsvereinbarungen (HGvÜ) in der Schweiz in Kraft getreten. Trotz 
der hochgesteckten Ziele hinkt das Übereinkommen seinem globa-
len Geltungsanspruch (noch) hinterher. Nach einer Darstellung der 
Entstehungsgeschichte wird in einem ersten Teil das HGvÜ anhand 
sämtlicher Materialien und der bisher ergangenen internationalen 
Rechtsprechung analysiert und ausgelegt. Der zweite Teil setzt sich mit 
potentiellen Normkonflikten zum LugÜ auseinander und diskutiert und 
präsentiert Lösungsvorschläge.
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